
Von: Gemeindebund Steiermark
<post@gemeindebund.steiermark.at>

An: A13_Bau- und Raumordnung <abt13-bau-
raumordnung@stmk.gv.at>

Gesendet am: 24.03.2023 11:25:09

Betreff:
Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare
Energie - Solarenergie - Begutachtung, GZ: ABT13-
14614/2023-4

Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Bitte um Beachtung der Anlagen!
 
Vielen Dank und mit besten Grüßen
M. Schaffer
 
___________________________________

Martina Schaffer

Stadionplatz 2, A-8041 Graz 
Telefon: +43/316/82 20 79-201
Fax: +43/316/82 20 79-290
E-Mail: schaffer@gemeindebund.steiermark.at
www.gemeindebund.steiermark.at
____________________________________
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Amt der Stmk. Landesregierung 
Abteilung 13 
Hofrätin Mag.a Andrea Teschinegg 
Stempfergasse 7 
8010 Graz 
 

 
per E-Mail:  
abt13-bau-raumordnung@stmk.gv.at 
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Graz, 23. März 2023 

 
 
Entwicklungsprogramm für den Sachbereich  
Erneuerbare Energie - Solarenergie 
Begutachtung; GZ: ABT13-14614/2023-4 
 
 

 

Sehr geehrte Frau Hofrätin Mag.a Teschinegg! 

 

Der Gemeindebund Steiermark bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs einer 

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung, mit der ein Entwicklungs-

programm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie auf Grund des    

§ 11 Abs. 10 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 

49/2010, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 84/2022, erlassen wird. Wir nehmen zu 

diesem Entwurf wie folgt Stellung und übermitteln unter Einem die Stellungnahmen 

unserer Mitgliedsgemeinden. 

Das Land Steiermark geht davon aus, dass das Ziel der 100-prozentigen heimischen 

Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 in der Steiermark vor 

allem durch den Ausbau der Stromproduktion aus Windenergie und Solarenergie 

erreichbar sein wird. Einerseits sind die Potentiale der Wasserkraft an den 

steirischen Flüssen begrenzt, andererseits ist die Planung von Windkraftstandorten 

durch das Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie bereits definiert. 

Der hohe Bedarf an Photovoltaikanlagen zur Gewinnung von Solarenergie und der 

notwendige Ausbaufortschritt bis 2030, die schwierige Umsetzung in der örtlichen 

Raumplanung, Auswirkungen größerer Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf das Orts- 

und Landschaftsbild und die technische Komplexität des Netzbetriebes stellen die 

öffentlichen Planungsträger Gemeinden und Land vor große Herausforderungen.  

mailto:post@gemeindebund.steiermark.at
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Daher soll das Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – 

Solarenergie dazu beitragen, die Ziele unter Berücksichtigung eines sparsamen 

Flächenverbrauchs zu erreichen, was wir unabhängig vom Folgenden sehr 

begrüßen.  

Die überörtlichen Festlegungen (Vorrangzonen) des Sachprogramms decken laut 

dem Land Steiermark voraussichtlich rund 40 % des Flächenbedarfes ab, weitere   

60 % sollen landesweit im Rahmen der örtlichen Raumplanung nach den 

Bestimmungen des StROG unter Einhaltung der Planungskriterien des 

Sachprogramms dezentral mit kleineren Einzelstandorten bis 2 ha und bis 10 ha 

abgedeckt werden. 

Schon die Problemanalyse in den Erläuterungen zur Verordnung zeigt sohin, dass 

die nationalen und landesweiten Ziele durch das Sachprogramm alleine nicht erreicht 

werden, sondern sogar über 60 % des notwendigen Flächenbedarfs über die örtliche 

Raumplanung abgedeckt werden müssen! Dabei stehen den Gemeinden im Rahmen 

der örtlichen Raumplanung Verfahren für Anlagen bis 2 ha und unter sehr 

eingeschränkten Rahmenbedingungen auch Verfahren für Flächen zwischen 2 

und 10 ha zur Verfügung. Die Widmung eines Einzelstandortes ist für die Gemeinden 

einerseits mit hohem Verfahrensaufwand verbunden und verursacht andererseits 

hohe Kosten, die von den Gemeinden zu tragen sind. Im Gegensatz dazu reduziert 

sich der Aufwand um die Widmung von Flächen mit mehr als 10 ha entsprechend 

dem Sachprogramm auf die Ersichtlichmachung im Flächenwidmungsplan, wobei die 

Kosten ebenfalls von den Gemeinden zu tragen sind. Dazu kommt noch, dass die zur 

Widmung durch die Gemeinden geeigneten Flächen sehr eng definiert werden. 

Es ist uns nicht nachvollziehbar, weshalb die Gemeinden mit hohem 

Verfahrensaufwand und Kosten belastet werden sollen, um den (mit 60 % eigentlich 

größeren!) Beitrag zur Zielerreichung zu leisten. Dass sich durch die Festlegung von 

Vorrangzonen im Rahmen der überörtlichen Raumplanung für Flächen ab 10 ha und 

klare Vorgaben für die Gemeinden die Anzahl von Verfahren auf Gemeindeebene 

verringern und der verfahrensrechtliche und finanzielle Aufwand reduziert werden 

soll, wie dies in den Erläuterungen zur Verordnung ausgeführt wird, ist uns nicht 

nachvollziehbar. Wir fordern daher einfachere Verfahrensbestimmungen für die 

von den Gemeinden durchzuführenden Verfahren! 
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Aus vielen Rückmeldungen unserer Mitgliedsgemeinden haben wir erfahren, dass 

sich vor allem die Ausweisung von Vorrangzonen (§ 3) im öffentlichen Interesse 

vielfach auf höherwertige Flächen (vorwiegend Ackerflächen) bezieht. Aus uns 

bekannt gegebenen Fällen wurden geringerwertige und verfügbare Wiesenflächen 

nicht in das Sachprogramm aufgenommen und nach unserem Wissensstand nicht 

einmal näher geprüft. Es wäre sohin sinnvoll, für die Errichtung von größeren 

Photovoltaikanlagen über 10 ha vorrangig Flächen wie etwa ehemalige 

Schottergruben, aufgelassene Gewerbeflächen oder nicht mehr genutzte versiegelte 

Flächen sowie minderwertige Wiesenflächen heranzuziehen. Die im Entwurf 

vorgesehenen Vorrangzonen befinden sich in 34 Gemeinden und sind regional 

unausgewogen aufgeteilt. Weshalb etwa im Bezirk Voitsberg keine Vorrangzone 

ausgewiesen ist, erschließt sich uns nicht. Wir fordern daher den Entwurf der 

Verordnung zu überarbeiten und die Einbeziehung weiterer Flächen in die 

Verordnung gemeinsam mit den Gemeinden in der Steiermark zu prüfen.  

Da wir die Ziele, welche mit der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung, 

mit der ein Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – 

Solarenergie erreicht werden sollen, sehr unterstützen, ersuchen wir im Hinblick auf 

eine möglichst rasche Umsetzung die ausgeführten Aspekte zu prüfen und vor allem 

die Einbeziehung weiterer Flächen mit den Gemeinden umgehend abzustimmen. 

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben wir  

 

mit herzlichen Grüßen! 
 

FÜR DEN 
GEMEINDEBUND STEIERMARK 

 
 

  

 
LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger Mag. Dr. Martin Ozimic 

Präsident  Landesgeschäftsführer 

 
 
Anlagen: 
SN Stadtgemeinde Kindberg 
SN Marktgemeinde Pöllau 
SN Marktgemeinde Thal 
SN Marktgemeinde Kalsdorf 



Von: Bauamt Wolfgang Feichtenhofer
<wolfgang.feichtenhofer@kindberg.at>

An: Gemeindebund Steiermark
<post@gemeindebund.steiermark.at>

Gesendet am: 28.02.2023 16:16:09

Betreff: Entwicklungsprogramm für Sachbereich Erneuerbare Energie
- Solarenergie - VO-Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Im Anhang senden wir Ihnen das Einwendungsschreiben der Stadtgemeinde Kindberg betreffend
„Entwicklungsprogramm für Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie - VO-Entwurf“, welches direkt
an die Landesregierung Steiermark, Abteilung 13 ergangen ist.
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
Ing. Wolfgang Feichtenhofer
Bauamtsleiter
STADTGEMEINDE KINDBERG
Bauamt / Hausverwaltung / Forstverwaltung
Hauptstraße 44
A-8650 Kindberg
Tel.: +43 3865 - 22 02 – 241
wolfgang.feichtenhofer@kindberg.at
www.kindberg.at

 



Stadtgemeinde Kindberg 

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Steiermark 
Hauptstraße 44 

A-8650 Kindberg 
+43 3865 2202 

gde@kindberg.gv.at 
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Bauamt 
Bearbeiter: Ing. Wolfgang Feichtenhofer 
Tel.: +43 3865/2202-241 
E-Mail: wolfgang.feichtenhofer@kindberg.at 

 GZ: A-2023-1229-00079 

Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung Kindberg, am 17. Februar 2023 
Abteilung 13 
Stempfergasse 7 
8010 Graz 
 
 
 
Ggst.: Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Zum Verordnungsentwurf des „Entwicklungsprogrammes für den Sachbereich Erneuerbare Energie - 

Solarenergie“ werden seitens der Stadtgemeinde Kindberg lt. Gemeinderatsbeschluss vom 7. Februar 2023 

innerhalb offener Frist nachfolgende Einwände erhoben: 

 

Vorrangzonen Mürzhofen: Anlage 2.19 

Die Ausweisung einer Vorrangzone zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage für die Teilfläche 1 

(Deponiefläche Mürzverband - ca. 6,5 ha) wird, unter Bezug auf die in § 1 festgelegten Zielsetzungen des 

gegenständlichen Verordnungsentwurfes, befürwortet. 

 
Ausschnitt aus der Planbeilage – Anlage 2.19 / Blatt 2/2 

  

Teilfläche 1 

Teilfläche 2 

mailto:gde@kindberg.gv.at
http://www.kindberg.at/
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Für die Teilflächen 2 (Zwickel zwischen Südbahn und S6 - ca. 7,5 ha) und 3 (Talboden südlich S6 - ca. 6,9 ha + 

1,2 ha) ist aus raumordnungsfachlicher und -rechtlicher Sicht, die Festlegung einer PV-Vorrangzone mit 

folgender Begründung abzulehnen bzw. zu beeinspruchen: 

 

 
Ausschnitt aus der Planbeilage – Anlage 2.19 / Blatt 1/2 

 

• Im Bereich der Teilflächen 2 und 3 ist gemäß Regionalem Entwicklungsprogramm (REPRO - 

Obersteiermark Ost) eine landwirtschaftliche Vorrangzone festgelegt und ergibt sich daher ein 

Widerspruch zu den Zielsetzungen gemäß § 1 des gegenständlichen Verordnungsentwurfes. 

Aufgrund der topographischen Bedingungen im Raum Kindberg sind hochwertige, zentral gelegene, 

ebene landwirtschaftlich nutzbare Flächen begrenzt und sind somit diese Teilflächen 2 und 3 für die 

regionale Versorgung von großer Bedeutung. 

 

 
Ausschnitt aus der Vorrangzonenkarte (REPRO Obersteiermark Ost) 

 

• In § 1 Abs. 3 ist festgelegt, dass Energieerzeugungsanlangen prioritär auf Dachflächen und Fassaden, auf 

versiegelten oder vorbelasteten Flächen sowie in Kombination oder in unmittelbarem Anschluss an 

industriell-gewerbliche Nutzungen oder Infrastrukturanlagen errichtet werden sollen. 

  

Teilfläche 3 
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Auch diesbezüglich ergibt sich ein Widerspruch, da zum einen hochwertige landwirtschaftliche Flächen 

als PV-Vorrangzonen ausgewiesen werden sollen und zum anderen in unmittelbarer Nähe, westlich zur 

Teilfläche 2, eine ungenutzte, brachliegende Konversionsfläche, welche teilweise eine Altlastenfläche 

gemäß Altlastenatlas-VO darstellt, nicht berücksichtigt wurde. Nach Rücksprache mit dem 

Grundeigentümer besteht seinerseits das Interesse auf diesen Flächen PV-Anlagen zu errichten. 

Gespräche des Eigentümers mit örtlichen Industriebetrieben, als Energieabnehmer, sind bereits positiv 

verlaufen. Die Nutzung dieser vorbelasteten und im Flächenwidmungsplan 1.0 als „Industriegebiet 1“ 

ausgewiesenen Flächen, im Gesamtausmaß von ca. 21 ha (8 ha in Kindberg und 13 ha in St. Marein im 

Mürztal), liegt auch im Interesse der Stadtgemeinde Kindberg, da eine zeitnahe industriell-gewerbliche 

Nutzung, aufgrund der bestehenden Mängel, wie z.B.: Erschließung, Sanierung der Altlast und fehlender 

technischer Infrastruktur, nicht zu erwarten ist. 

 

 
Ausschnitt aus dem Örtlichen Entwicklungsplan 

 

• Gemäß § 6 Abs. 2 ist für PV-Freiflächenanlagen bis 2 ha das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild zu 

berücksichtigen. Da dies auch für PV-Freiflächenanlagen mit einem Flächenausmaß von 2 - 10 ha sowie 

für Großanlagen über 10 ha Gültigkeit haben muss, ist die Ausweisung einer Vorrangzone für die 

Teilflächen 2 und 3 abzulehnen. Eine etwaige PV-Freiflächenanlage, vor allem auf der Teilfläche 3 

(südlich der S6), stellt einen Neuanriss eines naturbelassenen und ausschließlich landwirtschaftlich 

genutzten Bereiches dar und hätte eine enorme Fernwirkung, welche das Landschaftsbild massiv negativ 

beeinträchtigen würde. Ergänzend ist hierzu noch anzuführen, dass für die Teilfläche 3 aufgrund der 

Hanglage die Sichtwirkung auch durch eine lineare Gehölzstruktur (Heckenpflanzung) nicht 

unterbunden werden kann und das Landschaftsbild jedenfalls negativ beeinträchtigt würde. 
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• Gemäß § 6 Abs. 3 des gegenständlichen Begutachtungsentwurfes ist die Festlegung von Eignungszonen 

für PV-Freiflächenanlagen mit einem Gesamtausmaß von 2 - 10 ha in folgenden Bereichen zulässig: 

✓ im Anschluss an hochrangige Verkehrsinfrastrukturen wie Autobahnen, Schnellstraße, 

Landesstraßen der Kategorie A, B und C sowie Hauptbahnen und Nebenbahnen mit 

werktäglichem Personenverkehr 

✓ im Anschluss an Ver- und Entsorgungsanlagen 

✓ im Anschluss an Flächen mit bestehender industriell-gewerblicher Nutzung oder 

✓ auf oder im Anschluss an Materialgewinnungsstätten oder Deponieanlagen 

 

• Berücksichtigt man nun die „eingeschnürte“ Tallage des Gemeindegebietes von Kindberg, welche durch 

hochrangige Verkehrsinfrastrukturen wie die Schnellstraße S6 und die Bahnlinie durchtrennt ist, würden 

durch die Festlegung von PV-Vorrangzonen im Anschluss an diese hochrangigen Verkehrsanlagen, die 

ohnehin spärlich vorhandenen, ebenen und landwirtschaftlich wertvollen Flächen verloren gehen. 

Daher ist auch die Festlegung von Eignungszonen im Bereich der hochrangigen Verkehrsinfrastrukturen 

abzulehnen. 

 

• Die Stadtgemeinde Kindberg verfügt bereits seit dem Jahr 2012 über PV-Freiflächenanlagen im Ausmaß 

von 3,8 ha, deren Ertrag in das Leitungsnetz des E-Werkes Kindberg eingespeist wird.  

 

• Gemäß den v.a. Vorschlägen würden somit im Gemeindegebiet von Kindberg in Summe 18,3 ha und 

weitere 13 ha im Gemeindegebiet von St. Marein im Mürztal, für die Neuerrichtung von  

PV-Freiflächenanlagen zur Verfügung stehen, welche im Rahmen des verfahrensgegenständlichen 

Entwicklungsprogrammes, als PV-Vorrangzonen ausgewiesen werden können. 

Es ist somit nicht nachvollziehbar und auch inakzeptabel, dass wertvollste und dringend benötigte 

landwirtschaftliche Flächen (innerhalb einer landwirtschaftlichen Vorrangzone!) geopfert werden 

müssen. 

 

Seitens der Stadtgemeinde Kindberg wird daher die Ausweisung von PV-Vorrangzonen für die Teilflächen 2 

und 3 entschieden abgelehnt und wird um nochmalige Prüfung der Erweiterung der Teilfläche 1 Richtung 

Südwesten (Industriegebiet 1) ersucht. 

 
 

Für den Gemeinderat der Stadtgemeinde Kindberg: 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Christian Sander 



Von: Peter Retter <peter.retter@poellau.gv.at>

An: A13_Bau- und Raumordnung <abt13-bau-
raumordnung@stmk.gv.at>

CC: Gemeindebund Steiermark
<post@gemeindebund.steiermark.at>

Gesendet am: 06.03.2023 07:48:24

Betreff: Begutachtung Verordnungsentwurf Entwicklungsprogramm für
den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie

Sehr geehrte Damen und Herren!
 
Bezugnehmend auf den zugesandten Verordnungsentwurf bitten wir um Abklärung folgender Fragen:
 

1. Gem. § 5-Ausschlusszonen Z 3 dürfen u.a. in geschützten Landschaftsteilen keine Eignungszonen und
Sondernutzungen im Freiland ausgewiesen werden.
Die Marktgemeinde Pöllau liegt im Landschaftsschutzgebiet Nr. 48.

1. Gilt unser Landschaftsschutzgebiet als „geschützter Landschaftsteil“?
2. Können trotzdem Agri-PV-Anlagen bis 0,5 ha errichtet werden?
3. Im Falle der Zulässigkeit ist jedenfalls eine naturschutzrechtliche Bewilligung bei der zuständigen

Bezirksverwaltungsbehörde zu beantragen?
 

2. Gem. § 5-Ausschlusszonen Z 5 dürfen in Naturparks max. 2 ha Eignungszonen und Sondernutzungen
im Freiland ausgewiesen werden.
Die Marktgemeinde Pöllau liegt im Naturpark Pöllauer Tal.

1. Wären nunmehr Freiflächenanlagen bis 2 ha unter den genannten Voraussetzungen möglich?
2. Können trotzdem Agri-PV-Anlagen bis 0,5 ha errichtet werden?
3. Im Falle der Zulässigkeit ist jedenfalls eine naturschutzrechtliche Bewilligung bei der zuständigen

Bezirksverwaltungsbehörde zu beantragen?

 
Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Rückmeldung und mit freundlichen Grüßen
Peter Retter
Marktgemeinde Pöllau – Bauamt,
8225 Pöllau, Schulplatz 48
Tel. 03335 2038 701, Email: peter.retter@poellau.gv.at
Parteienverkehr: Mo, Di, Do, Fr: 08-12.00 Uhr u. Mo, Do, 13-17.00 Uhr

 



Von: Marktgemeinde Thal <gemeinde@thal.gv.at>

An: Gemeindebund Steiermark
<post@gemeindebund.steiermark.at>

CC: Matthias Brunner <matthias.brunner@thal.gv.at>; Amtsleitung
Thal <amtsleitung@thal.gv.at>

Gesendet am: 14.03.2023 10:15:18

Betreff:
Begutachtung, Entwicklungsprogramm für Sachbereich
Erneuerbare Energie - Solarenergie - VO-Entwurf,
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in der Anlage übermitteln wir zu oa Gegenstand die Stellungnahme der Marktgemeinde Thal an
die Abteilung 13, Land Steiermark.
 
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Brunner eh.
(Bürgermeister)
 

 
 









Von: Alexandra Weinberger <Weinberger@kalsdorf-graz.at>
An: Gemeindebund Steiermark <post@gemeindebund.steiermark.at>
CC: Bürgermeister Manfred Komericky <buergermeister@kalsdorf-

graz.at>; Martin Büchsenmeister <Buechsenmeister@kalsdorf-
graz.at>

Gesendet am:21.03.2023 09:15:16
Betreff: WG: "Begutachtung"
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
beiliegende Stellungnahme wurde mit heutigem Mail an die Abteilung 13 unter dem 
 Betreff "Begutachtung" übermittelt.  
  
Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleibt  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
                Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz              
                Raumordnung-Verkehr  
                Alexandra Weinberger  
  
                Hauptplatz 1  
                8401 Kalsdorf bei Graz  
  
                Tel.: +43 3135 52551-27  
                Mobil: +43 664 8410-333  
                E-Mail: weinberger@kalsdorf-graz.at  
                Internet: www.kalsdorf-graz.gv.at  
  
  
  
  
  
  
  
  
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
Von: Alexandra Weinberger  
Gesendet: Dienstag, 21. März 2023 09:12  
An: 'A13_Bau- und Raumordnung' <abt13-bau-raumordnung@stmk.gv.at>  
Betreff: "Begutachtung"  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
in der Beilage wird die Stellungnahme der Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz 
 bezüglich des Begutachtungsentwurfes "Vorrangzone Cargo Center, Anlage 2.04, 
 Standortgemeinde Kalsdorf bei Graz" zur Kenntnisnahme übermittelt.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Für den Bürgermeister:  
  
  
                Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz              
                Raumordnung-Verkehr  



                Alexandra Weinberger  
  
                Hauptplatz 1  
                8401 Kalsdorf bei Graz  
  
                Tel.: +43 3135 52551-27  
                Mobil: +43 664 8410-333  
                E-Mail: weinberger@kalsdorf-graz.at  
                Internet: www.kalsdorf-graz.gv.at  
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